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Halliſcher Courier bei Schwetſchke
zu machen und alle brieflichen und ſonſtigen ſchriftlichen Zuſendungen von Bekanntmachungen c. unter der Adreſſe

An die Expedition des Halliſchen Couriers (Schwetſchke)
an uns gelangen laſſen zu wollen.

Deutſchland.
Berlin, d. 12. Juni. Der Prinz von Preußen befindet ſich

in dieſem Augenblick auf der Rückreiſe von Warſchau. Er wird hier
nur kurze Zeit verweilen und ſich dann zu ſeiner Gemahlin begeben.
Wie dem H. C. von Berlin aus geſchrieben wird, hat der Prinz
hauptſächlich die Reiſe nach Warſchau unternommen, um die ſchles
wigholſteiniſche Sache dem Kaiſer in ihrem wahren Lichte darzu
ſtellen, und im Jntereſſe der Schleswig Holſteiner das Wort zu

erheben. ßt Als Nachtrag zum Friedrichs Feſte dürfte es nicht unintereſſant

ſein. zu vernehmen daß alle Veteranen aus der Regierungszeit
Friedrich des Großen welche zur Friedrichsfeier eingeladen worden
waren von des Königs Majeſtät beſchenkt worden ſind. Die Ge-
ſchenke beſtanden, je nach der Perſönlichkeit und den Bedürfniſſen des
u Beſchenkenden, entweder in goldenen oder ſilbernen Medaillen,

oder in lebenslänglichen Penſionen im Betrage von 60 120 Thaler,
welche den betreffenden Veteranen bis zu ihrem Tode aus des Königs
Privat Chatulle ausbezahlt werden. Zwiſchen den bei dem Friedrichs
Feſte erſchienenen und nicht erſchienenen Veteranen iſt weder in Be
treff der Medaillen noch der Penſionen ein Unterſchied gemacht worden.

Jn Verbindung mit der erfolgten Reactivirung der älteren Kreis
vertretung verdient der Umſtand berichtet zu werden, daß in Betreff
des geſetzlichen Fortbeſtandes der ſogenannten Convente, welche für
einzelne Zweige der ſtändiſchen Wirkſamkeit nach der älteren Verfaſ
ſung gebildet wurden, auf geſchehene Anfrage der Miniſter des Jn-
nern entſchieden hat, daß die Regulative über deren Bildung und
Befugniſſe durch die F. 2. und 66. der Kreis und BezirksOrd
nung vom 11. März v. J. nicht für aufgehoben zu erachten ſeien.
Dieſen Conventen liegt namentlich die Verwaltung derjenigen Cor
porationsFonds ob, welche nach ihrem Urſprunge nur einem oder
zweien, in der Regel dem erſten und dritten Stande der Kreis
vertretung zugehören, und an welchen den Städten kein Anſpruch

uſteht.zußt Weſel, d. 11. Juni. Der hieſige Gemeinderath hat in ſei
ner geſtrigen Sitzung einſtimmig beſchloſſen, gegen die Einberufung
der Kreis und Provincial Landtage einen energiſchen Proteſt an
den Hrn. Miniſter des Jnnern abgehen zu laſſen.

Crefeld, d. 11. Juni. Zu der heute hier abgehaltenen Ver
ſammlung der ehemaligen Kreis Abgeordneten ſind von den ſechszehn
eingeladenen eilf erſchienen und von dieſen gaben zehn folgende Er
klärung zu Protokoll

Die Unterzeichneten erklären hierdurch, daß ſie in Folge der Einladung des
Herrn Landrathes des hieſigen Kreiſes vom 31. v. M. zur Wahl der Einſchätzungs
Commiſſion zur Ausführung des Claſſen und Einkommenſteuer Geſetzes vom 1.
Mai d. J. nur zu dem Zwecke erſcheinen, um kund zu geben, daß ſie ſich nicht
für befugt erachten dieſe Wahl vorzunehmen aus dem Grunde, weil die in der
der Einladung beigefügten Verfügung der königlichen Regierung zu Düſſeldorf vom
27. Mai d. J. angerufene Kreis Ordnung vom 13. Juni 1827 erloſchen iſt, und
zwar dies ſowohl durch Beſtimmungen der Verfaſſungs Urkunde für den preußi
ſchen Staat, als ſpeciel durch den H. 66 der Kreis-, Bezirks und Provincial
Ordnung für denſelben Staat vom 11. März 1850. Sie erachten hiernach ihr
früheres Mandat als Kreis Verordnete für erloſchen um ſo mehr, als nach dem
angefuhrten H. 66 nur die bisherigen Verwaltungen der Kreis Bezirks und
Provincial Jnſtitute ſo lange in Wirkſamkeit bleiben ſollen bis die Provincial
Verſammlung daruber anderweitig beſchloſſen hat, und können es daher mit ihrem
Gewiſſen nicht vereinigen, eine nach ihrer Ueberzeugung durchaus ungeſesliche

Handlung zu begehen halten ſich vielmehr für verpflichtet, ſich der Wahl durch
aus zu enthalten und gegen dieſelbe überhaupt, ſo wie gegen die Conſtituirung der
gegenwärtigen Verſammlung als Kreistag Verwahrung einzulegen.

Crefeld, 11. Juni 1851.
Schrick von Crefeld. M. vom Bruck von Crefeld. Jb. Herberz von
Uerdingen. v. Nyvenheim von Caldenhauſen. H. Roeltgen von Frie
mersheim. Rinſch von Bockum. L. Schmitz von Anrath. Ackers von
Willich. J. C. Louſchen von Uerdingen. H. J. Horſt er von Linn.

Der eilfte Erſchienene hat ſich auch der Wahl durch eine andere zu
Protokoll gegebene Erklärung enthalten, und demnach iſt keine Wahl
zu Stande gekommen.

München, d. 10.Juni, Aus Wien ſind unſerm Kabinet
Depeſchen in Betreff der zu Olmütz jüngſt aufgeſtellten Punktationen
bezüglich der künftigen Organiſation Deutſchlands zugegangen, welche
überraſchenden Eindruck hierorts in allerhöchſten Kreiſen hervorgerufen
haben Eingeweihte, wie die Augsburger Poſtzeitung, wollen wiſſen,
daß die nächſte Zukunft für uns manches Unerwarkete, aber durch
aus Nothwendige bringen dürfte, und freuen ſich leider ſogar auf
ſolche in Ausſicht geſtellte Verhältniſſe!

Has biſchöfliche Ordinariat zu Würzburg hat dem vor einigen
Wochen quiescirten freiſinnigen Univerſitäts- Profeſſor und Prediger
Dr. Schwab das Predigen im Umfange der ganzen würzburger
Diöceſe verboten.

Hamburg d. 12. Juni. Jn Folge der vom öſterreichiſchen
Generalkommando über St. -Pauli verhängten Zwangseinquar
tierung befanden ſich daſelbſt geſtern Mittag 1850 M. nämlich
Jnfanterie vom Regimente Wellington, Windiſch-Grätz-Dragoner und
Artillerie. Jm Circus und im Mädel'ſchen Lokale, welches am Mon
tage während des Tanzes occupirt wurde, ſind ſtarke Wachtpoſten
aufgeſtellt. Auf den Nachmittag waren noch 500 M. Jäger ange
ſagt. Der Senat hat gegen die Maßregeln des öſterreichiſchen Ge
neralkommandos, wie wir bereits meldeten, Proteſt eingelegt und
dieſen, dem Vernehmen nach, nach Berlin, Wien und Frankfurt a.
M. geſendet. Es werden, wie es heißt, auch Bevollmächtigte dahin
abgehen, um der irrigen, vermuthlich nur aus Unkenntniß mit den
hieſigen Verhältniſſen entſprungenen Anſicht, daß der zufällige Kra
wall zwiſchen Civil und Militairperſonen ein längſt beabſichtigtes Un
ternehmen gegen die öſterreichiſchen Truppen geweſen ſei, durch Dar
ſtellung der wahren Thatſachen entgegen zu treten. Viele Bewohner
St. Paulis in der Gegend des Krawalls haben ſich der verfolgten
öſterreichiſchen Soldaten auf die menſchenfreundlichſte Weiſe angenom
men und denſelben mit eigener Aufopferung in ihren WohnungenSchutz gewährt. Am erſten Pfingſtabende wurde auch der hieſtge

Bahnhof und die preußiſche Telegraphenſtation von einer ſtarken Ab
theilung des Regiments Nugent beſetzt, welche die Nacht hindurch
daſelbſt bivouakirte. Geſtern vielfach circulirende Gerüchte, als ſeien
hieſige Bürger und auch Fremde, welche ſich öffentlich mißfällig in
Bezug auf die unglücklichen Vorfälle des Pfingſtabends geäußert hät
ten, von öſterreichiſchen Militairperſonen verhaftet worden, haben ſich
nicht beſtätigt und dürften ſich wohl als irrig herausſtellen.

Kiel, d. 7. Juni. Das Amtsblatt meldet Folgendes: „Höhe
rer Verfügung gemäß haben in Folge der Aufhebung der S
kadettenſchule in Kiel die Lehrer dieſer Anſtalt, Hauptmann
be, Dr. Prien und Navigationslehrer Weyer, unterm 30. Mai d. J.
ihre Entlaſſung erhalten.“



Jtalien.
Aus Rom wird gemeldet, General Gemeau habe ſofort die

Stabsoffiziere der päpſtlichen Armee Reſta, Freddi, Nardoni und Al
lai aus Rom entfernen wollen. Die Kardinäle ſind beſtürzt:

Frankreich.
Paris, d. 11. Juni. Obgleich die Wahl des Präſidenten und

des Schriftführers der von der National Verſammlung niedergeſetzten
Kommiſſion anerkannter Maßen bei Weitem nicht die Bedeutung hat,
wie die des Berichterſtatters, da jene den entſcheidenden Debatten
und Beſchlußnahmen vorangeht, während dieſe ihr folgt, ſo unterhält
man ſich dennoch ſehr angelegentlich von der Art und Weiſe, wie ſich
die Stimmen der Kommiſſare auf die verſchiedenen Kandibaten ge
ſtern vertheilt haben. Die Reviſioniſten, ſieben an der Zahl, votirten
für de Broglie als Präſidenten. Die Gegner der Reviſion, ſechs an
der Zahl, votirten für de Tocqueville, der ſich bekanntlich bei den Ab
theilungs Debatten äußerſt vorſichtig über die Frage ausgeſprochen
hatte. Beim zweiten Skrutinium entſchloß ſich Odilon Barrot, ſeine
Stimme von de Tocqueville auf de Broglie zu übertragen und die
ſem zufälligen Umſtande iſt es zuzuſchreiben, daß dieſer und nicht ein
Mitglied des Tiers parti an der Spitze der Reviſions Kommiſ
ſion ſteht.

Zu den drei Reviſions-Anträgen im Jntereſſe des Elyſee, die bis
jetzt der National Verſammlung eingereicht worden ſind und wovon
der eine ganz unbeſtimmt und allgemein gehalten, der andere verfaſ
ſungsgemäß und der dritte ſchnurſtracks gegen die Verfaſſung iſt,
kommt jetzt noch ein vierter im Sinne des Orleanismus, d. h. einer
durch den Nationalwillen einzuſetzenden conſtitutionellen Monarchie
hinzu, der den Repräſentanten Creton zum Verfaſſer hat. Dieſer
ReviſionsAntrag iſt heute im Druck an die National Verſammlung
vertheilt worden. Seine weſentlichen Punkte ſind folgende „Jm
Mai 1852 wird eine Conſtituirende Behufs totaler Reviſion der Ver
faſſung von 1848 mit unbeſchränkten Vollmachten berufen. Sie ent
ſcheidet zuerſt zwiſchen Republik und Monarchie. Wenn die Republik
beſtätigt wird, ſo muß ſie entſcheiden, ob nicht zwei Kammern und
die Wahl der Executiv Gewalt durch beide zuſammen einzuführen
ſind. Wenn die Monarchie votirt wird, ſo publizirt die Conſtituirende
eine Charte, die das Staats-Oberhaupt bei ſeiner Thronbeſteigung be
ſchwören muß, und bezeichnet die Perſon, die mit der monarchiſchen
Gewalt zu erblicher Ueberlieferung bekleidet werden ſoll.“

Man will beſtimmt wiſſen, Fürſt Schwarzenberg ſei mit einem
Memorandum über die Politik der drei nordiſchen Mächte
beſchäftigt. Es ſoll darin unter Anderm heißen wenn irgend ein
Staat die Revolution bei ſich in Permanenz erhalten wolle, habe er
allerdings das Recht dazu, ſtürze aber die Revolution auf Europa,
werde man ſie bis zur Vernichtung bekämpfen. Wir geben dieſe Nach
richt mit allem Vorbehalte, da der gegenwärtige Stand der Revi
Fonsfrage in ſolchen angeblichen Einwirkungen von außen die größte
Vorſicht nöthig macht.

Cabet, das Haupt der Communiſten und Gründer der Colonie
Nauvoo im Staate Jllinois in Nordamerika, iſt in Paris angelangt,
um ſich gegen ein in contumaciam gefälltes Urtel wegen Mißbrauchs
des Vertrauens zu vertheidigen.

Großbritannien und Jrland.
London d. 10. Juni. Die Nachrichten vom Cap ſind ſehr

beunruhigend. Nach dem South African vom 12. April hat der
Krieg erſt jetzt begonnen. Die Häuptlinge Kreli, Pato, Umhala und
Moſhaſh ſchließen ſich offen den Rebellen an. Man kann keinen
Schritt vor die Thore von Grahamstown thun ohne Gefahr zu lau
fen, von den Hottentotten erſchoſſen zu werden. Mehrere Schar
mützel ſind nicht zu Gunſten der Briten ausgefallen, einige Lebens-
mitteltransporte wurden ſogar abgeſchnitten, und die eingeborenen
Truppen halten es theilweiſe mit den Jnſurgenten, die viel zu ge
ſchickt operiren und öfters zu auffallende Beweiſe von Mannszucht
und Menſchlichkeit geben, um rein aus „Wilden“ zu beſtehen in der
That ſcheinen die Boers mit ihnen unter einer Decke zu ſpielen
Exceſſe, die am 8. April. in Grahamstown ausbrachen, werfen ein
bedenkliches Licht auf die Uneinigkeit im Schooße der Kolonie. Ein Miſ
ſionar, Rev. Mr. Reaton, war in der Stadt angekommen als der
Pöbel vor ſeinem Hotel eine Art Katzenmuſik aufführte, und ihn in
efligie verbrannte. Täglich trugen die Tumultuanten ein Transpa
rent vor ſich her: „Rxtermination of the rebels (Ausrottung der
Rebellen). Dies iſt das Loſungswort einer großen Partei, während
eine andere, höchſt achtbare Partei zu welcher auch die Miſſionare
gehören der Anſicht iſt, daß den IJnſurgenten mannigfaches Unrecht
geſchehen iſt, und daß der Krieg nicht ausgebrochen wäre hätte Sir
Harry Smith, der mehr Soldat als Gouverneur iſt, ihre Beſchwer-
den unterſuchen wollen. Dieſe lehtere Partei dringt noch jetzt auf
einen Verſuch zur gütlichen Ausgleichung.

Vermiſchtes.
Der 28. Juli wird einer der intereſſanteſten Tage in dieſem

Jahre, ja in dieſem Jahrhunderte werden. An demſelben findet be
kanntlich eine totale Sonnenfinſterniß ſtatt. Eine ähnliche Son
nenfinſterniß war nur in den Jahren 1654 1666 und 1788 zu ſehen.
Die hierbei vorkommenden Erſcheinungen ſind vom höchſten Jntereſſe.
Während der Finſterniß werden am Firmament die Sterne ſichtbar,
der Mond von einem ſilberweißen Ringe umgeben ſein c. Die to
tale Finſterniß tritt um 3 Uhr Nachmittags ein.

Die Ernährung.
Ein ernſter Wink für Jedermann, beſonders für Eltern und

Herrſchaften.

Von Dr. Otto Ule.
Es iſt eine alte Klage, daß die Welt immer ſchlechter werde.

Die Menſchen würden zwar klüger, ihre Sitten feiner; aber die alte
Kraft und Geſundheit, die alte Redlichkeit und Frömmigkeit ſeien da
für auch geſchwunden. Wenn man freilich einen Blick in die Ge
ſchichte der Vergangenheit wirft, erkennt man dieſe Klage bald als
leeres Geſchwätz. Die Natur iſt nicht ſchlechter geworden und die
Menſchheit ebenſo wenig. Die Rieſenſkelette, die man fand, gehör
ten nicht Menſchen, ſondern großen Vierfüßlern an. Die ſchweren
Rüſtungen des Mittelalters, die gewöhnlich nur von den kräftigſten
Perſonen jener Zeit aufbewahrt worden, waren den Rittern nicht min
der beſchwerlich als uns, wenn auch die Uebung von Jugend auf ſie
leichter machte. Schon zu Moſes Zeiten war des Menſchen Alter 70
Jahre, wenn es hoch kam, 80; und peſtartige Krankheiten rafften
ja vor Jahrhunderten Tauſende hinweg. Was will unſre Cholera
gegen die Verheerungen der Peſt, der Pocken, des Ausſatzes ſagen!
Keine ärztliche Kunſt rettete das erkrankende Kind, und gefühlloſe
Rohheit ſetzte das ſchwachgeborne den Thieren des Waldes aus. Will
man die Schwelgerei, die wilde Kriegsluſt, die Treuloſigkeit gegen
den Feind, die thieriſche Gemeinheit, den finſtern Aberglauben Tügen
den der guten alten Zeit nennen Wir ſind nicht ſchlechter, ſondern
beſſer als die Vorfahren denn die Welt, im Ganzen und Großen,
ſchreitet zum Beſſern fort; der Gegenſatz wäre eine Verleugnung Got
tes und ſeiner Geſetze denn ſein Geſetz iſt Entwicklung
Mit dieſer kindiſchen Klage über die Entwicklung der Menſchheit
iſt aber eine andere nicht zu verwechſeln die einzelnen Völkern, ein
zelnen Volksklaſſen gilt. Ueberall bei öffentlichen Bauten, in Fabri
ken, auf dem Lande, klagt man über die Trägheit und Kraftloſigkeit
der Arbeiter. Jn einzelnen Bezirken, den Weberdörfern Oberſchle
ſiens, dem armen Voigtlande, dem Eichsfelde, leiſten 2 oder 3 Män
ner nur die Arbeit eines kräftigen Pommers oder Märkers. Man
klagt ferner über ſchwächliche Kinder, nervöſe Frauen, hypochondriſche
Männer. Seit einigen Jahren ſpricht man ſogar von einer geiſtigen
Erſchlaffung des deutſchen Volkes, von einem Mangel an Thatkraft
an innerer Erhebung und Selbſtbewußtſein. Es herrſcht eine Krank
heit unter uns, das iſt nicht zu leugnen, ſie gefährdet das Wohl des
Vaterlandes! Wir haben an ſolchen Krankheiten ganze Völker zu
Grunde gehen ſehen wir haben an Jrland noch jetzt ein lebendiges
Beiſpiel. Wir müſſen retten müſſen heilen Denn das iſt ein ſchlech
ter Troſt, daß es anderwärts vielleicht noch ärger ſein mag.

Nur in einem geſunden Körper wohnt eine geſunde Seele! Jm
Körper alſo muß das Grundübel unſrer Zeit zu ſuchen ſein. Die
Urſachen freilich mögen tauſende ſein, die den Körper in ſeiner na
türlichen geſunden Entwicklung hemmen. Man denke nur an die
Entwicklung, die man dem zarten Kindesleibe gönnt. Noch im Mut
terleibe wird es durch eine unnatürliche Kleidung gedrückt und beengt
kaum geboren wird es eingewickelt, als wolle man es durch Preſſen
und Schnüren gewaltſam zum Menſchen formen. Die ſpärliche Mut
termilch wird ihm von ungeſunden, faſt erdrückten Organen oder von
fremden Miethlingen gereicht, oder gar durch eine unnatürliche Nah
rung, durch Sago und Arrowroot erſetzt. Dann ſchickt man das Kind
zur Schule. Dort ſitzt es, um auswendig zu lernen und abzuſchrei
ben, mögen ihm auch die Glieder zucken und die Nerven prickeln.
Man hüllt es in dichte Kleider, damit keine Luft zur Haut dringe.
Man ſperrt es in drückend heiße Stuben, ohne friſche Luft im Win
ter damit der ſchreckliche Zugwind es nicht erkälte.

Dieſe Erziehungsſünden treffen freilich vorzugsweiſe die höhern
Stände; aber es giebt eine Urſache der Entnervung und Erſchlaffüng,
die alle Stände gleichmäßig berührt und für die Armen und Mittel
klaſſen furchtbar verderblich wird: das iſt die Nahrung. So Wenige
es wiſſen, ſo Viele nähren ſich und Andere ſchlecht, ſo Wenige verhun
gern, ſo Viele ſiechen und ſterben aus Mangel an wirklicher Nahrung
Die Nahrung ſchafft den Körper, und wie die Hülle ſo der Geiſt.
An der freien Stirn erkennen wir jeden Denker, an der breiten vollen
Bruſt den kühnen, thatkräftigen Mann, und nur der elaſtiſche Magen
gibt heitre Gedanken. Wollen wir die Seele des Volkes bilden, ſo
müſſen wir alſo mit der Ernährung ſeines Körpers beginnen.

(Fortſetzung folgt.)

Die Leſer dieſes Blattes werden ſich eines laängeren Aufſatzes: „Ueber
den Tabacksbau, aus dem Franzöſiſchen von Dr. Karl Müller den die
ſes Blatt vor Kurzem brachte, erinnern. Wer nicht ſelbſt Taback baut oder
fabrizirt, wird ihn vielleicht überſehen haben, in der Meinung daß er nichts
für ihn Jntereſſantes enthalte. Deſſen ungeachtet war er von allgemeiner Wich
tigkeit weil er an einer Pflanze zeigte, in welcher Weiſe jede Kultur vetrie
ben werden müſſe wie ſehr die Wiſſenſchaft eingreife in unſere gewöhnlich
ſten Verhältniſſe wie viel noch zu thun ſei uen auf allen Gebieten des Acker
vaues und der Gewerbe zu gleicher Gründlichkeit und gleicher Vernünftigkeit
zu gelangen. Nachfolgender Aufſag, der in noch viel allgemeinere Verhält
niſſe unſeres bürgerlichen Lebens tief eingreift, dürfte um ſo mehr die Aufmerk
ſamkeit des Leſers in Anſpruch nehmen da ſeine eigne Ernährung ihm ge
wißt noch näher zum liegen ſcheinen wird als die einer Pflanze.

Freie Gemeinde
Sonntag den 15. Nachmittags 2 Uhr Vortrag von Wislicenus.

n



Pekanntwächungen.
Bekanntmachung. tJn Gemäßheit eines Reſcripts des Herrn Miniſters der geiſtli

chen, Unterrichts und Medicinal Angelegenheiten und des Herrn Mi
niſters des Jnnern vom 26. vorigen Monats bringe ich den Ortsbe
hörden des Saalkreiſes die über die Heilighaltung der Sonntage und
kirchlichen Feſt und Feiertage beſtehenden Vorſchriften nachſtehend mit
der Aufforderung in Erinnerung, auf deren ſtrenge Befolgung zu
halten.

1. Am Vorabend der nachgenannten kirchlichen Feſt und Feier
tage

„Weihnachten, Oſtern, Pfingſten Charfreitag, allgemeiner
Buß und Bettag, Jahrestag, dein Andenken der Verſtorbe
nen gewidmet,“ und

2. an den Tagen ſelbſt der nachbezeichneten, ernſter Feier ge
widmeten Zeit

„an den erſten Weihnachts-, Oſter und Pfingſt-Tagen, am
Charfreitage, am allgemeinen Buß und Bettage, am Jahres
tage, dem Andenken der Verſtorbenen gewidmet, am Aſcher
Mittewochen und in der ganzen Charwoche,

ſollen keine Bälle und ähnliche Luſtbarkeiten ſtattfinden.
3. An keinem Sonn oder kirchlichen Feſt und Feiertage dür

fen Morgen Muſiken und Concerte an öffentlichen Orten länger ſtatt
finden wie bis zu der Zeit vor Anfang des erſten Haupt Gottes
dienſtes, welche die OrtspolizeiGerichtsbehörde, nach der Localität
und den ſonſtigen beſonderen Verhältniſſen zu bemeſſen und öffentlich
bekannt zu machen hat.

Auch dürfen Concerte c. an öffentlichen Orten, an jenen Tagen
des Nachmittags ſtets nur erſt dann beginnen, wenn der letzte Got
tesdienſt in allen Kirchen des Orts beendigt iſt.

4. An allen dieſen Tagen 3) müſſen während des Got
tesdienſtes alle geſellſchaftliche Zuſammenkünfte und Vergnügungen
an öffentlichen Orten, wie geräuſchvolle Beluſtigungen in Privat
wohnungen und in Privatgärten gänzlich unterbleiben.
H. 5. Die Behörden dürfen, in der Regel, für die Sonnabende
überhaupt keine Erlaubniß zur Verlängerung der Tanzmuſik und Be
luſtigung an öffentlichen Orten über die Polizeiſtunde (10 Uhr)
hinaus ertheilen. t

J. 6. Ein jeder Hausvater hat die Kinder, welche von der Uebung
des öffentlichen Gottkesdienſtes Vortheil zu ziehen vermögen, Und die
ſonſt zu ſeinem Hausweſen gehörigen Perſonen, zum fleißigen Beſuch
des öffentlichen Gottesdienſtes anzuhalten und ſie dazu auf ſchickliche
und zweckmäßige Art zu ermuntern. Insbeſondere müſſen Herrſchaf
ten dem Geſinde die nöthige Zeit zur Abwartung des öffentlichen Got
tesdienſtes laſſen und daſſelbe dazu fleißig anhalten.

7. An den geſammten Sonn-, Feſt und Feiertagen ſollen amt
liche Geſchäfte und gerichtliche Verhandlungen von den Beamten und
Obrigkeiten in und außerhalb der Amts und Gerichtsſtellen nicht
vorgenommen werden.

Nur in dringenden Nothfällen ſind einzelne Ausnahmen hiervon
geſtattet.

S. Handwerks Zuſammenkünfte ſollen an allen obigen Tagen
3) nicht eher, als nach Beendigung des letzten Nachmittags

Gottesdienſtes, und Treibjagden an dieſen Tagen gar nicht ge
halten werden

9. Wahrend der Stunden des
chen Gottesdienſtes in einem Orte, ndeſſelben, mit Ausnahme der Eröffnung der Apotheken und der Stu
ben der Wundärzte, durchaus kein Gewerbeverkehr geſtattet. Alle
wen Läden bleiben während dieſer Stunden ge-

loſſen.
Auch dürfen außer dieſen Stunden an allen Sonntagen und an

allen kirchlichen Feſt und Feiertagen durchaus keine öffentlichen
Arbeiten ausgeführt werden und muß der Buden und Marktver
kehr unterbleiben. Hiervon iſt jedoch der Verkehr auf den in den
SonntagsFrühſtunden für einige Orte geſtatteten MorgenVictualien
Märkten, mit Einſchluß des Fleiſchverkaufs an den dazu beſtimmten
Orten ſo wie auf den Jahrmarkten und Weihnachtsmärkten, au
ßer den Stunden des obigen öffentlichen Gottesdien-
ſkes, ausgenommen. Eben ſo ſoll geſtattet ſein, daß jeder Gewerb-
treibende, der in ſeinem Laden ein Geſchäft treibt, welches kein Ge
räuſch verurſacht auch an dieſen Tagen, jedoch nur außer den
Stunden des Gottesdienſtes, den Laden offnen kann, und es
ſteht Jedermann frei, in dergleichen Läden einzutreten, um ſeine Be

einen, oder des andern öffentli
iſt in allen Kirchengemeinden

dürfniſſe einzukaufen. Verurſacht daſſelbe aber ein ſtörendes Geräuſch
ſo iſt es auch gußer den Stunden des Gottesdienſtes an dieſen Ta
gen unterſagt.

Ferner iſt es unterſagt, an dieſen Tagen Waaren vor den Laden
thüren, oder in Schaukaſten und Fenſtern auszuhängen oder auszu
ſtellen. Auch darf die Ablohnung der Handwerker, Geſellen, Fabrik
arbeiter, Tagelöhner, Dreſcher, Dienſtleute u. ſ. w. während des
obigen öffentlichen Gottesdienſtes nicht erfolgen.

C. 10. An den obigen kirchlichen Tagen 3.) ſind Feld, Wie
ſen und Gartenarbeiten nur dann geſtattet, wenn die Ausſetzung
derſelben, wegen der Witterung Gefahr drohend erſcheint. ß

11. Die OrtspolizeiGerichtsbehörden ſind gehalten, ſowohl die
Zeit, mit welcher der Gottesdienſt in einem Orte beginnt, als auch
die, mit welcher der letzte Gottesdienſt beendigt wirdz ſo wie die
Stunde, mit welcher der S. 9. erwähnte Viktualien Markt Verkehr
in den Frühſtunden aufhören ſoll, nach genommener Rückſprache mit
den Herren Ortsgeiſtlichen, öffentlich bekannt zu machen, und iſt dieſe
Bekanntmachung ſo wie die 3 vorgeſchriebene, eben ſo ſtreng
zu beachten und zu befolgen, wie dieſe unſere Verordnung.

12. Wo in den Städten die Unordnung ſtattfindet, daß wäh
rend der Predigt durch das Eintreten in die Kirche und durch das
Hinweggehen aus derſelben die Andacht der Verſammlung geſtört wird,
da können mit dem letzten Verſe des Liedes, welches unmittelbar vor
der Predigt geſungen wird die Thüren der Kirchen geſchloſſen, und
nur erſt mit dem Anfange des nach der Predigt zu ſingenden Liedes
wieder geöffnet werden; ſo daß während der Predigt Niemandem we
der der Eintritt in die Kirche, noch der Ausgang aus derſelben ge
ſtattet wird, außer in Krankheits- und anderen dringenden Fällen,
für welche in jeder Kirche an einer Kirchthür ein Kirchhüter zu be
ſtellen iſt, welcher das Oeffnen und Verſchließen der Thür mit mög-
lichſter Vermeidung alles Geräuſches zu beſorgen hat.

Dazu muß in jeder Kirche diejenige Thür gewählt werden, wel
che am wenigſten im Angeſichte der verſammelten Gemeinde, und dem
Altare und der Sacriſtei am nächſten liegt, damit durch dieſelbe auch
die Kinder, welche zur Taufe gebracht werden, und die Brautpaare,
welche zur Kopulation kommen, wenn ſolches während der Predigt
geſchieht, unbemerkt eintreten können. Jn denjenigen Kirchen aber,
wo die Sacriſtei einen beſonderen Ausgang nach der Straße zu hat,
e Eintritt der zuletzt erwähnten Perſonen nur durch dieſen ge

ehen.
S. 13. Jm Jnnern der Kirchen müſſen die Kirchen Offizianten,

Küſter, Kirchendiener u. ſ. w. mit aller Achtſamkeit auf Ruhe und
Ordnung halten, während des letzten Liedes vor der Predigt die un
beſetzt gebliebenen Logen und Stühle öffnen, damit die in den Gän
gen ſtehenden Zuhörer ordentlich Platz nehmen können, auch wenn
ſie bemerken, daß Perſonen während des Geſanges oder der Predigt
in der Kirche umher gehen, um Gemälde Grabmäler u. dgl. zu be
ſehen, ſolche mit Beſcheidenheit erinnern, und nur wenn dieſe Erin
nerung fruchtlos bleibt, polizeilichen Beiſtand ſuchen. Damit dieſer
nöthigenfalls erfolgen könne, muß, wo möglich in jeder Kirche, bei
dem öffentlichen Gottesdienſte ein Polizei Offiziant zugegen ſein.

14. Es iſt die Pflicht der Polizei, den öffentlichen Gottesdienſt,
ſowohl in der Kirche ſelbſt, als in der Nähe derſelben gegen alle und
jede Störungen zu ſchützen, und deshalb weiſen wir hierdurch die ge
ſammten Polizei Behörden gemeſſenſt an, diejenigen Vorkehrungen
und Anordnungen zu treffen, die eine jede ſolche Störung zeitig ver
hindern, und dabei die Lokalität und die ſonſtigen örtlichen Verhält
niſſe mit Umſicht angemeſſen zu berückſichtigen.

15. Die Herren Pfarrer dagegen ſind verpflichtet, und werden
dazu hierdurch noch ganz beſonders aufgefordert

alle zu ihrer Kenntniß kommenden Uebertretungen dieſer Vor
ſchriften der weltlichen Obrigkeit, ohne Anſehen der Perſon, an
zuzeigen, wenn aber dieſe hierauf das Geeignete zu verfügen
unterlaſſen ſollte, ſo haben ſie dergleichen Vorgänge ſofort zur
Kenntniß ihrer vorgeſetzten geiſtlichen Behörde, zur weiteren
Veranlaſſung zu bringen.

9. 16. Wer dieſen Anordnungen zuwider handelt, verfällt in eine
Polizeiſtrafe, welche nach dem mit dem 1. Juli d. J. in Kraft tre
tenden neuen Strafgeſetzbuche vom 14. April 1851 nach Befinden bis
zu 50 Thlr. Geld oder 6 Wochen Gefängniß geſteigert werden kann.

Halle, den 29. Mai 1851.
Der Landrath des Saalkreiſes.

von Baſſewitz.
Bekanntmachung. Zum öffentlichen meiſtbietenden Verkauf Halle ver Pfeffer,Das im Thale hierſelbſt belegene ſe ſoll e 1. Teuler arf

Jahre an den Beſtbietenden, unter den feſtgeſetzten Bedingungen, vermiethet werden, a

iſt hierzu am 20. d. M. Nachmittags 2 Uhr
Termin auf dem Thalhauſe angeſetzt worden.
Die Kontracts Bedingungen werden im Ter
mine bekannt gemacht können aber auch vor
demſelben bei dem im Thalhauſe wohnenden
Thalvoigt Sturm eingeſehen werden.

Halke, den 10. Juni 1851.
Königl. Thalamt.

Juli e. ab auf
einer in Paſſendorfer Flur belegenen, Hrn.
Otto gehörigen Wieſe von 2 Morgen 155
Rüthen, habe ich einen Termin auf den

20. dieſ. Mts. Nachmittags 3 Uhr
in meiner Expedition Brüderſtraße Nr. 206)
anberaumt, zu welchem ich Kaufluſtige einlade.

Die Lage der Wieſe und deren Grenzen ſind,
ſo wie die Verkaufsbedingungen ſchon vorher
bei mir einzuſehen.

Halle, den 7. Juni 1851.
Der Rechts Anwalt

Fritſch.

Gehwetschke'sche Buch u. Musik. -Handl.)
So eben erſchienen folgende neue Schriften von

Jeremias Gotthelf:
Hans Jacob und Heiri, oder Die

beiden Seidenweber. Preis 10 A.
Ein Sylveſtertraum. 3. Aufl. Wohlf.

z ch 2. ve rie 2 norh. rmehrteDie Armen Preis 10
jetrich, Bandagiſt, Klausſtraße, erſter Laren vent Markte, empfiehlt Bandagen jeder Art.



Ganze, halbe und Viertel Looſe zu der am 16. Juli d. J.
beginnenden Ziehung der Iſten Klaſſe 104ter Lotterie ſind bei
dem Unterzeichneten von jetzt bis zum Ziehungstage zu den Plan

Ein junges gebildetes Mädchen aus guter
Familie, wünſcht als Gehülfin der Hausfrau
in der Wirthſchaft oder als Geſellſchafterin auf
Reiſen zu ihrer weitern Ausbildung einen Platz.

Preiſen, Pläne gratis zu bekommen.
ihre Beſtellungen ſchriftlich zukommen laſſen.

Der Königl. Lotterie-Einnehmer Lehmann in Halle.

9

Der gro 1g
ße und kt in Halle

wird Donnerstag den 19. dieſes Monats
abgehalten. n.

Auswärtige wollen mir Lohn wird nicht verlangt. Alles Nähere er
theilt J. G. Fiedler in Halle, kl. Steinſtr.

Eine Erzieherin in geſetzten Jahren, mit gu
ten Zeugniſſen verſehen, findet auf einem Land

eine gute Stelle. Alles Nähere durch
J. G. Fiedler in Halle.

Ein Laden mit Stube, Kammer und Zu
behör iſt zum 1. Juli zu vermiethen durch
J. G. Fiedler, kl. Steinſtraße

Zwei Ziegenböcke, gut zum Ziehen, ſind
zu verkaufen Petersberg Gartengaſſe Nr. 1384.

Eine gut milchende Ziege und ein Ziegen
lamm ſtehen zum Verkauf kl. Sandberg Nr. 278.

Der gänzliche Ausverkauf von Strohhüten und Putzſachen wegen
Aufgabe des Geſchäfts wird fortgeſetzt, und habe ich die Preiſe ſämmtlicher Waaren ſo be
deutend herabgeſetzt, daß eine ſolche Gelegenheit zum billigen Verkauf nie wieder vorkommen kann.

Es iſt noch vorräthig:
1 große Partie der neueſten Stroh-, Noßhaar-, Bordüren- und Bruüſſeler-Hüte, die reich

haltigſte Auswahl von Hut-, Hauben- und Kragenbändern, die ſchönſten und geſchmackvollſten
äubchen und Aufſätze, ſo wie noch einige elegante Zughüte in verſchiedenen modernen Farben. Ferner:
ülls, Spitzen, geſtickte Chemiſets und andere weiße Waaren.

Da mir zwar verſchiedene Offerten wegen Abgabe des Geſchäfts im Ganzen gemacht worden ſind, bis jetzt aber zu keinem feſten Reſul
tat gelangt ſind, ſo wird daſſelbe Behufs des gänzlichen Ausverkaufs noch bis zum 1. Auguſt fortbeſtehen, und wer
den bis dahin alle Beſtellungen nach wie vor auf's Beſte ausgeführt werden, ebenſo alle Arten Strohhüte zum Waſchen und Moderniſiren
angenommen und in 3-—4 Tagen zurückgeliefert, wobei eine bedeutende Preisermäßigung eintritt.

M gr. Ulrichsſtr. Nr. 80. 80. 80. 80.
Obſtverpachtung. Die diesjährige Obſt

nutzung in den Gärten und Plantagen des
Rittergutes Dieskau, ſowie Planena an
der Saale ſollen
Mittwoch den 18. Juni früh 9 Uhr
in der Jnſpector- Wohnung hierſelbſt meiſtbie
tend gegen Anzahlung der Pachtſumme
verpachtet werden.

Pachtluſtige wollen für Dieskau zur Anwei
ſung und Beſichtigung ſich an den Gärtner
Franke, und für Planena an den dortigen
Aufſeher Knüttel wenden.

Einladung.
Zu Klein Pfingſten d. 15. d. M., werden

die Tromp. vom Königl. 12. Huſ.-Reg. ihre
Aufwartung machen, wozu ergebenſt einladet

Gaſtwirth Pohle
in Schlettau.

Blutegel-Zuchtangtalt
von

K. Mundt in ALKen-Sommerpreis: 3 3 bei längerem
Geschäftsverkehr.

Kirſch- Verpachtung.
Die zu den Rittergütern Burg und

Kirch ſcheidungen gehörigen Süß- und
Sauerkirſchen am ſogenannten Neidecksberge
und übrigen Anlagen ſollen

den 19. Juni d. J.
Vormittags 10 Uhrim hieſigen Schloſſe öffentlich an den Meiſtbie

tenden verpachtet werden. Die nähern Bedin
gungen werden im Termine bekannt gemacht.

Burgſcheidungen, am 7. Juni 1851.

Eine Demoiſelle, die in allen Putz Arbei
ten geübt iſt, ſucht häuslicher Verhältniſſe hal
ber außerhalb Halle Condition es wird mehr
auf gute Behandlung als auf hohen Lohn ge
ſehen. Nachweis ertheilt Eduard Stück-
rath in der Expedition d. Bl. am Markte.

Ein ſchwarzer, gut dreſſirter Pudel iſt
zu verkaufen. Näheres bei Herrn Schneider
zie Seider zu erfahren, Brüderſtraße

r.

Jm Verlage der A. Sorge'ſchen Buchhandlung in Oſterode a/H. iſt erſchienen und
durch alle Buchhandlungen zu beziehen. Vorräthig bei Pfeffer in Halle

DieMETALIVRGISGI M KRANKEBITIEN
Oberharzes.Von

Dr. Carl Heinrich Rrockmann,
Königlich Hannoverschem Hof und Bergmedicus zu Clausthal.

24 Bogen. gr. 8. 2 aDieſes Werk, welches beſtimmt iſt, eine ſeit langer Zeit in der mediciniſchen Literatur
bemerkte Lücke auszufüllen, beabſichtiget nicht allein den Aerzten im Allgemeinen eine wiſ
ſenſchaftliche Kenntniß von dieſen bis lang noch wenig bekannten Krankheiten zu verſchaffen,
ſondern auch den mit Wahrnehmung der berg und hüttenmänniſchen Intereſſen beauftragten
Behörden, ſo wie dem vraktiſchen Berg und Hüttenmanne ſelbſt die Mittel und Wege
zu zeigen, mittelſt welcher die großen Gefahren vermieden werden können, wovon der geſund
heitswidrige Dienſt der Berg und Hüttenarbeiter bedrohet wird, und wird alſo bei allen
Berg und Hüttenwerken eine praktiſche Nutzanwendung finden.

Eine Sendung Gothaer Lagerbier ſo urſtenthal.eben angekommen. Feldſchlößchen. eute, gung von Abends 7 Uhr an
muſikaliſche Unterhaltung von dem MinneſängerWeintraube, Herrn Julius Sprenger. 8

Sonntag Concert Böttcher.
GebauerSchwetſchke' ſche Buchdruckerei in Halle.

Wittig.

Geräuch. Weſerlachs,
ſo ſchön als Rheinlachs, iſt angekom
men, à W 16 und 20 bei

BVoltze.
Meſſinager Apfelſinen und Ci

tronen in ſehr ſchöner Frucht empfing

Carl Kramm,
gr. Ulrichsſtraße Nr. 13.

Friſches Birkenwaſſer (mouſt-
rend), als kühlendes Getränk empfehlend, bei

Carl Kramm.
Maitrank von friſchen Kräutern em

pfiehlt Carl Kramm.
(Zur Erklärung der fremden Wörter

iſt zu empfehlen
Sammlung, Erklärung und Rechtſchreibung

von (6000)
u fremden Wörtern,

welche in der Umgangsſprache, in Zei
kungen und Büchern oft vorkommen, um
ſolche richtig zu verſtehen und auszuſprechen.

Vom Dr. und Rector Wiedemann.
(1Ote Auflage.) Preis 12

Selbst der Herr Professor Petri hat
dieses Buch, wovon binnen kurzer Zeit
13,000 Expl. abgesetzt wurden, als sehr
brauchbar empfohlen. Es enthält die Recht
schreibung und richtige Aussprache der im
gemeinen Leben oft vorkommenden Fremd-
Wörter deren Sinn man häufig nicht ver-
steht, die man so oft unrichtig auffasst
und selbst unrichtig ausspricht.

Vorräthig:
IIalle pei Pfeſfer,

(Schwetschke'sche Buch u. Musik. -Handl.)
Torgau bei Wienbrack Merseburg
bei Garcke Naumburg bei DBommräeh-

Markktberichte.
Hamburg, d. 12. Juni. Weizen u. Roggen ru

hig u. feſt. Oel pr. Octbr. 21
London, d. 11. Juni. Weizen geſchäftsſtill u. feſt.
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